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 Veröffentlicht am 15.02.2001

Norm

IESG §3a Abs3

Rechtssatz

Die mangelnde Erklärung eines Austritts wegen Verzuges mit der Entgeltzahlung für den Monat der

Ausgleichserö1nung selbst, führt nicht zum Verlust der Sicherung. Vielmehr ist der Monat der Ausgleichserö1nung

unabhängig von einem allfälligen Austritt gesichert.
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